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ZUSAMMENFASSUNG

Mit der Europäischen Datenstrategie hat sich die Europäische Kommission zum Ziel 
gesetzt, einen europäischen Binnenmarkt für Daten zu etablieren. Sie ist ein wich-
tiger Baustein der Antwort der Europäischen Union auf die Herausforderungen der 
Digitalisierung. Die Europäische Datenstrategie soll fundierte Entscheidungen auf der 
Grundlage von Daten ermöglichen und den Austausch und die Nutzung von Daten 
optimieren. An ihrer Umsetzung ist das Statistische Bundesamt als Teil des Europä-
ischen Statistischen Systems sowohl als Produzent als auch als Nutzer von Daten 
beteiligt. Dieser Beitrag richtet den Blick auf geplante Inhalte und Zielsetzungen der 
Europäischen Datenstrategie sowie deren Umsetzung in konkreten Rechtsakten. 
Zudem stellt er Bedeutung und Chancen für die amtliche Statistik sowie deren Beitrag 
zur Umsetzung der Europäischen Datenstrategie vor.

 Keywords: European data strategy – European single market for data – 
common data spaces – European Statistical System

ABSTRACT

With the European data strategy, the European Commission has set itself the goal of 
establishing a European single market for data. The strategy constitutes an important 
element of the European Union’s response to the challenges of digitalisation. The 
European data strategy is to enable sound decisions on the basis of data and optimise 
the exchange and use of data. Being part of the European Statistical System, the Fed-
eral Statistical Office is involved in implementing the strategy as both a data producer 
and data user. This paper takes a look at the planned content and objectives of the 
European data strategy and its implementation by specific legal acts. It also describes 
the strategy’s importance, the opportunities it holds for official statistics and how of-
ficial statistics authorities can contribute to implementing the European data strategy.
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1

Einleitung

„Wir wollen den europäischen Weg ins Digitalzeitalter 
gehen – basierend auf unseren Werten, unserer Stärke 
und unseren globalen Ambitionen“ (Europäische Kom-
mission, 2020a, hier: Seite 15). Diese Vision der digita-
len Zukunft Europas zeichnet Ursula von der Leyen, die 
Präsidentin der Europäischen Kommission, in ihrer Rede 
zur Lage der Union im September 2020. Daten stehen 
im Mittelpunkt des digitalen Wandels. Deshalb hat die 
Europäische Kommission die Europäische Datenstrate-
gie verabschiedet. Diese soll einen europäischen Bin-
nenmarkt für Daten etablieren. Die Europäische Union 
(EU) soll sich so zu einer der attraktivsten, sichersten 
und agilsten Datenwirtschaften im internationalen Ver-
gleich entwickeln. Die Europäische Datenstrategie soll 

> fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von 
Daten ermöglichen und das Leben aller Europäerinnen 
und Europäer verbessern, 

> den Austausch und die Nutzung von Daten optimie-
ren und gleichzeitig 

> die hohen Datenschutz-, Sicherheits- und Ethik-
standards der EU wahren. 

Derzeit arbeiten verschiedene Gremien des Europäi-
schen Statistischen Systems (ESS) an der konkreten 
Ausgestaltung der Europäischen Datenstrategie mit. 
Insbesondere die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie 
wichtig relevante und aktuelle statistische Daten von 
höchster Qualität sind. Die amtliche Statistik spielt hier-
bei eine zentrale Rolle. Um neuen Informationsbedarfen 
auch in Zukunft gerecht werden zu können, muss die 
amtliche Statistik die Nutzung neuer digitaler Daten-
quellen weiter ausbauen. Die Europäische Datenstrate-
gie kann hierzu entscheidend beitragen. Auch das Sta-
tistische Bundesamt bringt sich als Teil des ESS in die 
Umsetzung der Europäischen Datenstrategie ein. Vor 
diesem Hintergrund beschreibt der Beitrag in Kapitel 2 
Inhalte und Zielsetzungen der Europäischen Datenstra-
tegie. Die Umsetzung dieser Ziele in konkreten Rechts-
akten stellt Kapitel 3 dar. Bedeutung und Chancen der 
Europäischen Datenstrategie für die amtliche Statistik 
sowie deren Beitrag zur Umsetzung der Europäischen 
Datenstrategie sind Thema in Kapitel 4.

2

Ziele und Inhalte der Europäischen 
Datenstrategie 

2.1 Ein Binnenmarkt für Daten – 
Zielsetzung 

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren die Gesell-
schaft, die Wirtschaft und das tägliche Leben aller Euro-
päerinnen und Europäer verändert. Daten stehen im 
Mittelpunkt dieses Wandels. Bei der Sammlung und 
Verwendung der immer größer werdenden Datenmen-
gen sollten die Interessen der Einzelnen im Vordergrund 
stehen, im Einklang mit den europäischen Werten und 
Grundrechten.

Die Europäische Datenstrategie formuliert politische 
Maßnahmen und notwendige Investitionen für den 
Aufbau einer europäischen Dateninfrastruktur, um 
eine international führende Rolle der EU im Bereich der 
Datenwirtschaft sicherzustellen. Dabei verfolgt die Euro-
päische Datenstrategie das Ziel, einen Binnenmarkt für 
Daten zu schaffen, im Sinne eines einheitlichen europä-
ischen Datenraums.

Diesem Ziel liegen unter anderem folgende Prämissen 
zugrunde:

> Auf der Grundlage von Daten wird der Wirtschaft, 
dem öffentlichen Sektor sowie den Bürgerinnen und 
Bürgern der EU ermöglicht, fundierte und dadurch 
bessere Entscheidungen zu treffen. 

> Bessere Entscheidungen führen zu einer Steigerung 
der Produktivität und zu einer Verbesserung des 
sozialen und wirtschaftlichen Wohlergehens inner-
halb der EU.

> Daten verändern die Art und Weise zu produzieren, 
zu verbrauchen und zu leben. Diese Potenziale gilt 
es zum Vorteil aller zu erschließen, angefangen bei 
einem effizienteren Energieverbrauch über die Rück-
verfolgbarkeit von Produkten bis zu einem gesün-
deren Leben und einer optimierten Gesundheits-
versorgung.
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2.2 Ein Binnenmarkt für Daten – 
Herausforderungen und Umsetzung

Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen gilt es, einige 
Hürden zu überwinden. Besonders die Fragmentierung in 
den Mitgliedstaaten gefährdet die Verwirklichung eines 
gemeinsamen europäischen Datenraums. Des Weiteren 
sollen die Verfügbarkeit und der Austausch von Daten 
zwischen allen Beteiligten verbessert werden. Ein wei-
teres Problem stellt die ungleiche Verteilung der Markt-
macht beim Zugang und der Nutzung von Daten dar. 
Diese Marktmacht könnte es großen Marktteilnehmern, 
beispielsweise großen Online-Plattformen, ermöglichen, 
die Regeln für die Datennutzung festzulegen und einen 
allgemeinen Zugang zu erschweren. Um Daten aus ver-
schiedenen Quellen möglichst sektorenübergreifend 
kombinieren zu können, muss die Interoperabilität und 
Qualität der Daten gewährleistet sein. Schlussendlich 
sollen Defizite im Bereich der Datenkompetenzen, der 
relevanten Technologien und der Cybersicherheit beho-
ben und die Position der Einzelperson bei der Ausübung 
ihrer Rechte gestärkt werden. 

Um die beschriebenen Herausforderungen zu überwin-
den, basiert die Umsetzung der Europäischen Daten-
strategie auf den folgenden vier Säulen:

1. Schaffung gemeinsamer europäischer Datenräume

2. Schaffung eines Rechtsrahmens für Datenzugang 
und Datennutzung

3. Investitionen in die Stärkung der europäischen 
Kapazitäten und Infrastrukturen für das Hosting, die 
Verarbeitung und die Nutzung von Daten sowie die 
Sicherstellung der Interoperabilität der Daten

4. Investitionen in den Kompetenzaufbau und dadurch 
Stärkung der Handlungskompetenz der Einzelnen 

Um einen Binnenmarkt für Daten zu etablieren, fördert 
die Europäische Kommission die Entwicklung gemein-
samer europäischer Datenräume in strategisch wichti-
gen Wirtschaftszweigen sowie in Bereichen von beson-
derem öffentlichen Interesse.  Grafik 1 

Folgende Voraussetzungen gelten für die Schaffung der 
sektorspezifischen Datenpools: ein entsprechender 
Rechtsrahmen, eine geeignete Infrastruktur, die Inter-
operabilität der Daten sicherstellen sowie die sektor-
übergreifende Nutzung der Daten ermöglichen. Grund-

sätzlich behält sich die Kommission vor, künftig weitere 
gemeinsame europäische Datenräume für ergänzende 
Bereiche zu etablieren.

3

Rechtliche Verankerung

Drei neue Rechtsakte sind zur Umsetzung der Europä-
ischen Datenstrategie vorgesehen, die eine Harmoni-
sierung der Rechtslage in den Mitgliedstaaten schaffen 
sollen. Mit diesem Rechtsetzungspaket nimmt die Euro-
päische Kommission zentrale rechtliche Fragen der sich 
entwickelnden Dateninfrastrukturen in Angriff, unter 
anderem die Etablierung von Zugangsrechten zu privat 
gehaltenen Daten (Europäische Kommission, 2017) | 1. 

3.1 Data Governance Act

Der Vorschlag für einen Data Governance Act hat zum 
Ziel, das Teilen von Daten zu erleichtern. Dazu soll ein 
Rechtsrahmen für die vorgesehenen gemeinsamen 
Datenräume geschaffen werden. Ferner sollen EU-weit 
Strukturen und Prozesse etabliert werden, damit nicht-
persönliche Daten zwischen Behörden, Unternehmen 
sowie Bürgerinnen und Bürgern sicher und im Interesse 
des Gemeinwohls genutzt werden können. Die inhalt-
lichen Ziele umfassen die Erschließung des Werts von 
Daten öffentlicher Stellen, die Verringerung der Kosten 
der Datennutzung durch technische Interoperabilität 
und Standards sowie die Reduzierung der Transaktions-

 1 Siehe hierzu im Detail Wiebe (2017). 

Grafik 1
Bereiche, in denen gemeinsame europäische Datenräume 
eingerichtet werden sollen

2021 - 0489

Industriedaten-
raum (Fertigung)

Green Deal
Mobilitäts-
datenraum

Gesundheits-
datenraum

Finanzdatenraum Energiedatenraum

Agrardatenraum
Öffentliche 
Verwaltung

Kompetenz-
datenraum

Statistisches Bundesamt | WISTA | 6 | 202124



Die Europäische Datenstrategie – ein Binnenmarkt für Daten

kosten beim Teilen von Daten (Europäische Kommission, 
2020b). Der Entwurf des Data Governance Act setzt sich 
aus vier thematischen Blöcken zusammen:

System zur Weiterverwendung geschützter Daten 
öffentlicher Stellen | 2

Die Europäische Kommission strebt an, ein System zur 
Weiterverwendung von geschützten, das heißt nicht 
öffentlich zugänglichen Daten öffentlicher Stellen zu 
schaffen. Der Vorschlag soll die sogenannte PSI-Richt-
linie | 3 (Open Data Richtlinie) für nicht öffentlich zugäng-
liche Daten ergänzen. Der Data Governance Act sieht 
Mechanismen für eine Weiterverwendung von Daten für 
kommerzielle und nicht kommerzielle beziehungsweise 
unternehmerische oder wissenschaftliche Zwecke vor. 

Dienste für die gemeinsame Datennutzung 
(„data sharing services“/Datenintermediäre)

Der Legislativvorschlag enthält einen Regelungs rahmen 
für Dienste für die gemeinsame Datennutzung, das heißt 
für Datentreuhänder (Trusted Intermediaries) zwischen 
Datenbereitstellern und Datennutzern. Ziel ist, durch 
neutrale Akteure das Vertrauen zwischen Datenanbie-
tern und Datennachfragern zu stärken. Datenintermedi-
äre sollen die Datenräume für Unternehmen und Einzel-
personen organisieren, ohne eine geballte Marktmacht 
zu schaffen. 

Datenaltruismus (Datenspende) 

Daten als öffentliches Gut freiwillig zur Verfügung zu 
stellen soll einfacher gestaltet werden. Datenspender 
sollen ihre Zustimmung über ein standardisiertes Ein-
willigungsdokument geben.

Schaffung eines European Data Innovation Board 
(Expertengruppe)

Das Gremium soll die Europäische Kommission hinsicht-
lich einer Standardisierung der Datenräume und hin-
sichtlich der Interoperabilität von Daten beraten. Dem 

 2 Siehe hierzu Rat der EU (2021). 

 3 Die Richtlinie (EU) 2019/1024 über offene Daten und die Weiter-
verwendung von Informationen des öffentlichen Sektors bildet die 
horizontale Rechtsgrundlage für die Weiterverwendung von Daten 
des öffentlichen Sektors unter Einbeziehung der öffentlichen Unter-
nehmen. Ziel der Richtlinie ist, im öffentlichen Sektor vorhandene 
Informationen der Öffentlichkeit möglichst unbürokratisch zugänglich 
zu machen.

Board gehören Vertreterinnen und Vertreter der Europä-
ischen Kommission an, ebenso nationale Fachleute aus 
den einzelnen Mitgliedstaaten und auf Empfehlung der 
Kommission Vertreterinnen und Vertreter verschiedener 
Bereiche oder Datenräume. Diese Bereiche sollen Kom-
mission, Rat und Europäisches Parlament in weiteren 
Verhandlungen fest legen.

3.2 Durchführungsverordnung zu 
hochwertigen Datensätzen 
(High Value Data Sets)

Diese Durchführungsverordnung soll die Bereitstellung 
von hochwertigen Datensätzen in der amtlichen Statis-
tik ermöglichen. Die PSI-Richtlinie sieht Durchführungs-
rechtsakte zur Bestimmung sogenannter hochwertiger 
Datensätze vor, die sechs Themenbereiche betreffen 
– darunter die amtliche Statistik. Ob Datensätze hoch-
wertig sind, entscheidet sich anhand der PSI-Richtlinie 
primär danach, wie hoch deren potenzieller Mehrwert 
im Falle einer offen lizenzierten und technisch guten 
Bereitstellung ist (BMWi, 2021). In einem Durchfüh-
rungsrechtsakt der Kommission sind nun die hochwer-
tigen Datensätze für den Bereich der amtlichen Statistik 
zu spezifizieren. Eine erste Festlegung der zu liefernden 
Datensets erfolgte durch die ESS-Direktorengruppen | 4, 
und zwar in den Bereichen Unternehmensstatistiken, 
Makroökonomische Statistiken und Sozialstatistiken. 

3.3 Data Act 

Ziel des Data Act ist es, Regelungen zum Teilen von Daten 
zwischen Unternehmen sowie zwischen Unternehmen 
und öffentlichen Stellen im öffentlichen Interesse fest-
zulegen. Die Regelungen sollen einen fairen und ver-
lässlichen Zugang zu neuen digitalen Datenquellen 
ermöglichen. Diese Rechtsetzungsinitiative vervollstän-
digt den Vorschlag zum Data Governance Act durch eine 
ausdrückliche Regelung des Datenzugangs. Sie schließt 

 4 Die ESS-Direktorengruppen bilden die Verbindungen zwischen der 
strategischen Ebene des AESS (Ausschuss für das Europäische Sta-
tistische System) und der operationalen Ebene (Arbeitsgruppen und 
Task Forces). Sie bereiten die Diskussionen und Entscheidungen im 
AESS vor und unterstützen die Kommission in der Vorbereitung von 
EU-Rechtsvorschriften. Insgesamt gibt es sechs Direktorengruppen in 
den Bereichen Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Unternehmen, 
Soziales, Methodik/IT, Umwelt und Landwirtschaft.
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personenbezogene und nicht personenbezogene Daten 
ein. Öffentliche und private Akteure sollen dabei von 
Entwicklungen wie Big Data und Machine Learning pro-
fitieren können. Es sollen Impulse zur Generierung von 
Daten gesetzt werden. Angestrebt wird ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen dem Recht auf Zugang zu Daten 
und Anreizen für Investitionen in Daten, ohne dabei die 
geltenden Regelungen des Datenschutzes zu ändern. 
Hierbei sollen die Empfehlungen einer von der Kom-
mission eingesetzten Expertengruppe zum Teilen von 
Daten berücksichtigt werden (Europäische Kommission, 
2020c). Diese Expertengruppe empfiehlt unter anderem 
die Schaffung eines EU-weiten Rechtsrahmens für den 
Zugang zu privat gehaltenen Daten. Der Rechtsrahmen 
sollte ein Teilen von Daten zwischen Unternehmen und 
öffentlichen Stellen im öffentlichen Interesse ermög-
lichen und erleichtern sowie zu einem konsistenten 
Ansatz der Mitgliedstaaten beim Teilen von Daten füh-
ren. Ein erster Textentwurf des Data Act wird voraussicht-
lich Anfang 2022 durch die Europäische Kommission 
verabschiedet.

4

Bedeutung der Europäischen Daten-
strategie für die amtliche Statistik

4.1 Gemeinsame Ziele 
für eine digitale Zukunft

Die Europäische Datenstrategie definiert gleich zu 
Beginn ein zentrales Ziel: „Die Bürger sollten in die Lage 
versetzt werden, bessere Entscheidungen auf der Grund-
lage von Erkenntnissen zu treffen, die aus nicht-perso-
nenbezogenen Daten gewonnen werden. Diese Daten 
sollten allen zugänglich sein – ob öffentlich oder privat, 
ob groß oder klein, ob Start-up oder Gigant.“ (Europäi-
sche Kommission, 2020d, hier: Seite 1). Diese Zielset-
zung entspricht der Kernaufgabe der amtlichen Statistik 
in Deutschland, Politik und Gesellschaft neutrale, objek-
tive und fachlich unabhängige Statistiken zur Verfügung 
zu stellen. Dies ermöglicht, dass Bürgerinnen und Bür-
ger fundierte Informationen erhalten und demokratische 
Entscheidungen auf Basis von hochwertigen amtlichen 
Daten getroffen werden können (Thiel/Meinke, 2017). 

Angesichts des großen Bedarfs an aussagekräftigen, 
aktuellen und qualitativ hochwertigen Daten aus Wirt-
schaft und Gesellschaft ist diese Zielsetzung von zen-
traler Bedeutung, insbesondere während der derzeiti-
gen COVID-19-Pandemie. Das Statistische Bundesamt 
hat bereits früh neue digitale Wege eingeschlagen, um 
die Aktualität der amtlichen Daten zu erhöhen und den 
wachsenden Datenbedarf von Wirtschaft und Gesell-
schaft zu decken. Die Europäische Datenstrategie unter-
stützt die amtliche Statistik bei ihrer Fortentwicklung 
zu einem digitalen Datenmanager und kundenorien-
tierten Informationsdienstleister. Gleichzeitig steuert 
die amtliche Statistik als Datenproduzent wesentliche 
Kompetenzen und Leistungen bei, die benötigt werden, 
um die Zielsetzung der Europäischen Datenstrategie zu 
erreichen. Die folgenden Abschnitte beleuchten zen-
trale Aspekte des Zusammenwirkens von Europäischer 
Datenstrategie und amtlicher Statistik und zeigen, wie 
beide voneinander profitieren können.

4.2 Chancen für die amtliche Statistik – 
Beitrag der amtlichen Statistik

Nutzung privat gehaltener Daten durch Behörden

Die Nutzung neuer Datenquellen, auch privat gehaltener 
Daten, eröffnet eine Reihe von Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten für die amtliche Statistik. Sie kann zur Ent-
wicklung neuer statistischer Produkte und Dienstleis-
tungen beitragen und bietet die Möglichkeit, zusätzliche 
Informationsbedarfe zu decken und Informationen am 
aktuellen Rand zu veröffentlichen. Gleichzeitig eröffnet 
sich hierdurch die Chance, eine Reduzierung der Belas-
tungen von Auskunftgebenden zu erreichen. Die amt-
liche Statistik ist daher auf eine klare Regelung über 
den Zugang zu privat gehaltenen Daten angewiesen. Vor 
diesem Hintergrund wäre es im Sinne des ESS, mit dem 
Data Act einen allgemeinen Rahmen für den Datenaus-
tausch zwischen Unternehmen und Behörden zu schaf-
fen. Die amtliche Statistik ist ein öffentliches Gut und ein 
Grundpfeiler der demokratischen Gesellschaft. Der Data 
Act sollte aus Sicht des ESS daher klare Verpflichtungen 
zur gemeinsamen Nutzung privater Daten festlegen, die 
für Zwecke von hohem öffentlichen Interesse erforder-
lich sind. Zu diesem Zweck sollte der Rechtsakt einen 
Verweis auf die Entwicklung, Erstellung und Verbreitung 
amtlicher Statistiken enthalten.
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Gemeinsame Datennutzung zwischen Behörden

Die Europäische Datenstrategie soll zudem die gemein-
same Datennutzung zwischen Behörden verbessern. 
Dabei wird insbesondere auf den Mehrwert für Politik-
gestaltung und öffentliche Dienstleistungen hingewie-
sen, aber auch auf Entlastungen für Unternehmen im 
Sinne des Once-only-Prinzips. Auch der Austausch von 
Verwaltungsdaten kann einen großen Beitrag zur Redu-
zierung der Berichtspflichten beitragen. 

Hochwertige Datensätze

Die amtliche Statistik ist ein zentraler Anbieter hochwer-
tiger Datensätze. | 5 Alle Daten der amtlichen Statistik 
erfüllen die Anforderungen der PSI-Richtlinie, indem sie 
zum Beispiel als Open Data über die Datenbank des Sta-
tistischen Bundesamtes zugänglich sind. Somit kann die 
amtliche Statistik als Anbieter hochwertiger Datensätze 
in erheblichem Maße zu den Zielen und der Umsetzung 
der Europäischen Datenstrategie beitragen. Auch kann 
die amtliche Statistik von hochwertigen Datensätzen 
anderer öffentlicher Stellen und öffentlicher Unterneh-
men profitieren, wenn sie diese für ihre Zwecke nutzen 
kann.

Gemeinsame Datenräume und 
Governancestrukturen

Die statistischen Ämter des ESS sind sowohl Nutzer als 
auch Anbieter von Daten in den geplanten gemeinsamen 
Datenräumen. Sie verfügen über einen gesetzlichen Auf-
trag zur Sammlung sowie Verarbeitung von Daten, über 
langjährige Erfahrung im Umgang mit großen Daten-
mengen zum Wohle der Allgemeinheit und genießen in 
dieser Rolle ein hohes Maß an Vertrauen. Diese Erfah-
rungen können die statistischen Ämter in die geplanten 
gemeinsamen Datenräume einbringen. Aufgrund ihrer 
fachlichen Kompetenz können sie auch zur Entwicklung 
gemeinsamer technischer Standards im Hinblick auf die 
Beschreibung, Qualität und Interoperabilität der Daten 
beitragen. Dies ist erforderlich, um die gemeinsame 
Nutzung von Daten über Sektoren und Bereiche hin-
weg zu ermöglichen. Dafür ist es notwendig, dass das 

 5 Maßgeblich ist der Verhaltenskodex für europäische Statistiken, 
eine Selbstverpflichtung der statistischen Ämter auf nationaler 
und europäischer Ebene, die deren Unabhängigkeit, Integrität und 
Rechenschaftspflicht festlegt sowie die Einhaltung der Qualitätskrite-
rien Relevanz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit, Aktualität und Pünkt-
lichkeit, Kohärenz und Vergleichbarkeit, Zugänglichkeit und Klarheit 
(Eurostat, 2017).

ESS aufgrund seiner Expertise an den im Zuge des Data 
Governance Acts einzurichtenden Gremien beteiligt ist, 
insbesondere im vorgestellten European Data Innova-
tion Board. 

Dateninfrastruktur

Immer größere Datenmengen stellen die amtliche Statis-
tik vor Herausforderungen. Die Nutzung von Clouds, die 
den strengen Datenschutzbestimmungen der amt lichen 
Statistik genügen und statistische Geheimhaltung ge -
währleisten, ist daher ein wichtiger Ansatzpunkt auf 
dem Weg zum digitalen Datenmanager. Die europäische 
Datenstrategie betont ebenfalls die Vorteile der Nutzung 
von Cloud-Diensten, insbesondere mit Blick auf die 
Schaffung von technischen Voraussetzungen, um Tech-
nologien wie Künstliche Intelligenz (KI) nutzen zu kön-
nen. Für die Umsetzung sieht die Europäische Datenstra-
tegie mehrere Maßnahmen vor: Vereinbarungen mit den 
Mitgliedstaaten über einen Cloud-Zusammenschluss, 
Einrichtung eines Marktplatzes für Cloud-Dienste für 
Nutzer aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor 
sowie die Erarbeitung eines EU-Cloud-Regelwerks (Euro-
päische Kommission, 2020d, hier: Seite 23).

5

Fazit

Die Schaffung eines europäischen Binnenmarkts für 
Daten soll Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, 
Forschenden und öffentlichen Verwaltungen die Mög-
lichkeit eröffnen, Entscheidungen auf einer fundierten 
Faktengrundlage treffen zu können. Die amtliche Statis-
tik kann mit ihrer langjährigen Erfahrung im Umgang mit 
großen Datenmengen zum Wohle der Allgemeinheit ent-
scheidend zur Umsetzung der Europäischen Datenstra-
tegie beitragen, indem sie sich beispielsweise pro aktiv 
in die Gestaltung der gemeinsamen Datenräume ein-
bringt. Die Umsetzung der Europäischen Datenstrategie 
kann umgekehrt die amtliche Statistik dabei unterstüt-
zen, ihren Weg hin zu einem digitalen Datenmanager 
und Informationsdienstleister erfolgreich zu beschrei-
ten. Insbesondere die geplante Schaffung gesetzlicher 
Regeln für den Datenzugang und die Weiterverwendung 
von Daten sind für die amtliche Statistik von großer 
Bedeutung. Von den vorgesehenen Investitionen in die 
Infrastrukturen für die Speicherung und Verarbeitung 
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von Daten sowie der Nutzung gemeinsamer Datenräume 
wird die amtliche Statistik in Deutschland und Europa 
ebenfalls profitieren können. Um den Bedarfen an 
aktuellen und hochwertigen Informationen gerecht zu 
werden, wird die Umsetzung der Europäischen Daten-
strategie zentrale Bedingung für das Voranbringen der 
Modernisierung der amtlichen Statistik und wichtiger 
Innovationen durch das Statistische Bundesamt und 
das ESS sein. Das Statistische Bundesamt unterstützt 
daher die Bestrebung des ESS, die Ausgestaltung und 
Umsetzung der Europäischen Datenstrategie im Sinne 
der amtlichen Statistik mitzugestalten. 
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ABKÜRZUNGEN

D Durchschnitt (bei nicht addierfähigen Größen) 

Vj Vierteljahr

Hj Halbjahr

a. n. g. anderweitig nicht genannt

o. a. S. ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Mill. Million

Mrd. Milliarde

ZEICHENERKLÄRUNG

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

. . . Angabe fällt später an

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

I oder — grundsätzliche Änderung innerhalb einer Reihe, die den zeitlichen Vergleich beeinträchtigt

/ keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug

( ) Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Tiefer gehende Internet-Verlinkungen sind in der Online-Ausgabe hinterlegt.
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